EXEKUTIONSANTRAG
 01 
An das Bezirksgericht LINZ

4020 Linz, Fadingerstraße 2

 A 
 S  Sonstige Exekution siehe Feldgruppe 06 unten

 B 
ANGABEN ZUM ABBUCHUNGS- UND EINZIEHUNGSVERFAHREN:

Gebühreneinzug: Gebühren von Konto im Anschriftscode einziehen
 02 
PARTEIEN UND DEREN VERTRETERINNEN/VERTRETER:

Betreibende Partei:


GUSERL Gerlinde, Angestellte, 4020 Linz, Taubenmarkt 18

Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei:


Mag. Gustav KNIE, Rechtsanwalt, 4020 Linz, Lustenauer Straße 17, Code S123456


Verpflichtete Partei:


MAIER Anton, Wohnungsvermieter, 4040 Linz, Leonfeldnerstraße 187
 03 
WEGEN:

Betriebener Anspruch, Währung: € 2.000,-
 04 
Gilt bei Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Notar/in: 

Vollmacht wurde erteilt, einschließlich der Vollmacht, den hereinzubringenden Betrag entgegenzunehmen. Gemäß § 19a RAO wird die Bezah​lung der Kosten zu Handen der/des Vertreterin/Vertreters der betreibenden Partei/Parteien begehrt.
 05 
Bankdaten:

IBAN: AT901500000123456789, BIC: OBKLAT2L

Als Exekutionsgericht hat das unter Feldgruppe 01 bezeichnete Gericht einzuschreiten.
 06 
EXEKUTIONSMITTEL – ANTRÄGE:

SONSTIGE EXEKUTION [S] VERTRETBARE HANDLUNG


Mit dem in Feldgruppe 07 angeführten Versäumungsurteil wurde die verpflichtete Partei schuldig er​kannt, binnen 14 Tagen den 150-Liter-Boiler im Heizraum des Kellers des Hauses 4020 Linz, Taubenmarkt 18, zu erneuern. Die verpflichtete Partei ist dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, weshalb die betreibende Partei die Exekution nach § 353 EO beantragt. Die betreibende Partei möge ermächtigt werden, die geschul​dete Handlung, nämlich die Erneuerung des Boilers, auf Kosten der verpflichteten Partei durch ein befugtes Installateurunternehmen vornehmen zu lassen.
 07 
EXEKUTIONSTITEL – Hereinzubringende Forderung:

Art des Titels: Versäumungsurteil

Behörde/Notarin/Notar: Bezirksgericht Linz


Datum des Titels: 25.1.2021

Aktenzeichen: 21 C 89/20y

Vollstreckbarkeitsbestätigung vom: 8.3.2021
 09 
KOSTEN DES EXEKUTIONSANTRAGS:

Antrag TP 2
€
72,50


120% Einheitssatz
€
87,00


ERV-Erhöhungsbetrag
€
 4,10

20% Umsatzsteuer
€
32,72

Pauschalgebühr
€
80,00

Summe
€
276,32

13. Juli 2021     


Mag. Gustav Knie
Datum und Unterschrift/en oder Zeichen der betreibenden
Partei/en oder Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei/en
